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Norm

AsylG 1997 §7;

AsylG 1997 §8;

AVG §73 Abs1;

B-VG Art132;

VwGG §27;

Rechtssatz

Ist in dem in der Beschwerde bezogenen Verfahren keine Berufung des Bf (mehr) anhängig, so ist die Behörde insoweit

gemäß § 73 Abs. 1 AVG nicht entscheidungsp ichtig, sodass es an einer Voraussetzung für die Zulässigkeit einer

Säumnisbeschwerde fehlt und der Bf zur Geltendmachung der Entscheidungsp icht gemäß Art. 132 B-VG nicht

berechtigt ist (Hinweis B 31. März 1993, 93/01/0035). (Hier: Die Bfrin hat schon vor Einbringung der

Säumnisbeschwerde zwar nicht die Berufung, aber ihren Asylantrag zurückgezogen.)
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